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diesem Wald für den Eigenbedarf auf Burg Neuhaus 

Holz schlagen, aber nicht verkaufen. ( AH )  

  

2.9.1545  Kaiser Ferdinand weist den Aufschläger von  

Engelhardszell an, Hieronymus von Sprinzenstein die  

Zinsen für die 8.000 fl Pfandschilling auf der Herrschaft 

Neuhaus sowie das Burghutgeld von 150 fl, zusammen 

jährlich 550 fl endlich pünktlich auszubezahlen. ( AH )  

  

1545  Andre, Sohn des Georg Rumasdorfer in der Pfarre  

St.Johann, heiratet Ursula, Tochter des Veit zu 

Kitzberg, Pfarre St. Johann.  

  

  Die Braut bringt 15 Pfund Pfennig und ihr Heiratsgut zu  

Bett und Tisch und eine Kuh mit in die Ehe, die der  

Bräutigam seinerseits mit 15 Pfund Pfennig widerlegt.  

  

Falls Andre ohne Erben vor seiner Frau stirbt, behält 

sie sein Vermögen solange, bis ihr die Erben das 

gesamte Heiratsgut von 30 Pfund Pfennig ablösen. 

Dazu gehört ihr ein Drittel des Hausrats, ihre Kleider, 

Bett, Kuh, Haar, Garn und Leinsaat.   

  

Falls sie Kinder haben, erbt sie genauso viel wie jedes 

einzelne Kind.  

  

  Falls sie binnen eines Jahres vor ihm stirbt, fällt ihr 

Vermögen ihren Erben zu.   

  

  Mit Siegel unterfertigt wird die Urkunde von Andre 

Rumansdorfer, Grundamtmann und Bräutigam, sowie 

von Wolfgang Helmreich und Wolfgang Pesenböck.  

  

  Zeugen sind Hans Mühlberger, Wolfgang Schuster,  

Jörg Reinlasberger, Lindorfer, Sigmund Reiter und Veit 

Lehner in der Pfarre St.Johann. ( VU )  
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